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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit Empfehlungen an die Kommission zu den Herausforderungen für die Organisatoren 
von Sportveranstaltungen im digitalen Umfeld
(2020/2073(INL))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– gestützt auf Artikel 114 AEUV,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
die Artikel 7, 8, 11, 16, 17 Absatz 2, 47 und 52,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG1,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Kommission zu Sportveranstaltern, die der 
legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt als Anlage beigefügt ist2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/789 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2019 mit Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von 
Sendeunternehmen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen 
und zur Änderung der Richtlinie 93/83/EWG des Rates3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2017/1128 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Juni 2017 zur grenzüberschreitenden Portabilität von Online-
Inhaltediensten im Binnenmarkt4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums5 
(Durchsetzungsrichtlinie),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 

1 ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92.
2 P8_TA-PROV(2019)0231.
3 ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 82.
4 ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 1.
5 ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45.
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Binnenmarkt ( „Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“)6,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts 
und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft7,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste („Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste“)8,

– unter Hinweis auf die Empfehlung (EU) 2018/334 der Kommission vom 1. März 2018 
über Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung illegaler Online-Inhalte9 und die 
Mitteilung der Kommission vom 28. September 2017 an das Europäische Parlament, 
den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel 
„Umgang mit illegalen Online-Inhalten – Mehr Verantwortung für Online-Plattformen“ 
(COM(2017)0555),

– unter Hinweis die Mitteilung der Kommission vom 29. November 2017 an das 
Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss mit dem Titel „Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 
2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte 
des geistigen Eigentums“ (COM(2017)0708),

– unter Hinweis auf die von der Kommission vermittelte Absichtserklärung vom 25. Juni 
2018 über Online-Werbung und Rechte des geistigen Eigentums und den Bericht der 
Kommission über das Funktionieren der Absichtserklärung über Online-Werbung und 
Rechte des geistigen Eigentums (SWD(2020)0167/2),

– gestützt auf die Artikel 47 und 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A9-0139/2021),

A. in der Erwägung, dass der Sport für das Wohlergehen von Gesellschaft, Kultur und 
Wirtschaft in der Union von entscheidender Bedeutung ist und durch den Sport 
gemeinsame Werte wie Solidarität, Vielfalt und soziale Inklusion gefördert werden, 
wodurch ein wesentlicher Beitrag zur Wirtschaft und zur sozialen Entwicklung geleistet 
wird;

B. in der Erwägung, dass die Union gemäß Artikel 165 AEUV zur Förderung der 
europäischen Dimension des Sports beiträgt und dabei dessen besondere Merkmale 
berücksichtigt; in der Erwägung, dass der Beitrag des Sports zur Verwirklichung der 
übergeordneten Ziele der Union, etwa Umweltschutz, Digitalisierung und Inklusivität, 
ebenfalls berücksichtigt werden sollte, und dass die Union bestrebt sein sollte, die 

6 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.
7 ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10.
8 ABl. L 095 vom 15.4.2010, S. 1.
9 ABl. L 63 vom 6.3.2018, S. 50.
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europäische Dimension des Sports im digitalen Umfeld weiterzuentwickeln und zu 
erhalten;

C. in der Erwägung, dass durch den Sport außerdem Werte wie gegenseitige Achtung und 
Verständnis füreinander, Solidarität, Gleichheit, Inklusivität, Vielfalt, Fairness, 
Zusammenarbeit und bürgerschaftliches Engagement gefördert und vermittelt werden 
sowie gleichzeitig in erheblichem Maße zu grundlegenden Werten in den Bereichen 
Bildung und Kultur beigetragen wird und Sport als kulturelles und soziales Erfordernis 
betrachtet werden kann; in der Erwägung, dass diese Werte von den Organisatoren von 
Sportveranstaltungen, den Rundfunkanstalten, den Online-Vermittlern, den nationalen 
Behörden und anderen Interessenträgern im Sport gefördert werden müssen; in der 
Erwägung, dass mit der Sportpolitik der Union die Ziele und Zwecke sowohl des Profi- 
als auch des Amateursports unterstützt werden müssen und dazu beigetragen werden 
kann, transnationale Herausforderungen zu bewältigen;

D. in der Erwägung, dass der Sport als Triebkraft für Integration dient; in der Erwägung, 
dass die Interessenträger des Sports, die Gemeinden und die Sportgemeinschaft 
zusammenarbeiten sollten, um die Sportwirtschaft nachhaltiger und inklusiver zu 
gestalten, indem die Teilnahme an Sportveranstaltungen für alle Mitglieder der 
Öffentlichkeit, insbesondere Menschen mit geringeren Chancen, und unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Behinderung oder ethnischer Herkunft, erleichtert wird;

E. in der Erwägung, dass die Fankultur nicht nur die Kulisse für die Vermarktung eines 
Produkts, sondern ein unentbehrlicher Teil des Sporterlebnisses ist;

F. in der Erwägung, dass sportbezogene Wirtschaftszweige 2,12 % des BIP der Union und 
2,72 % der Beschäftigung in der Union ausmachen; in der Erwägung, dass 
Sportveranstaltungen eine erhebliche territoriale Auswirkung hinsichtlich Teilhabe und 
Wirtschaft haben; 

G. in der Erwägung, dass der Breitensport die Grundlage für den Berufssport ist, da die 
kleinen Sportvereine das Rückgrat des Breitensports in der Union bilden und einen 
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung junger Sportlerinnen und Sportler leisten und 
dass die Arbeit dort zumeist ehrenamtlich erbracht wird; in der Erwägung, dass 
35 Millionen Amateure zur Entwicklung des Breitensports und zur Verbreitung der 
Werte des Sports beitragen; 

H. in der Erwägung, dass die Weiterentwicklung des digitalen Umfelds und die 
Entwicklung neuer Technologien allen Fans den Zugang zu Sportveranstaltungen auf 
allen Arten von Geräten erleichtert, wodurch die potenzielle Exposition gegenüber 
illegalen Inhalten steigt und sich die Zahl der möglicherweise auf diese Sendungen 
zugreifenden Personen erhöht und traditionell nicht ausgestrahlten Sportarten die 
Gelegenheit eröffnet wird, mehr Bekanntheit zu erlangen; in der Erwägung, dass durch 
diese Entwicklungen darüber hinaus der Aufbau neuer Online-Geschäftsmodelle 
angekurbelt wurde, wodurch neue Möglichkeiten zur Erzielung von Einnahmen 
geschaffen wurden; in der Erwägung, dass durch diese Entwicklungen gleichzeitig die 
illegale Online-Übertragung von Sportübertragungen und die Online-Piraterie innerhalb 
und außerhalb der Union erleichtert wird, was sowohl dem Profi- als auch dem 
Breitensport abträglich ist und die Organisation und Tragfähigkeit von 
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Sportveranstaltungen sowie die finanzielle Stabilität der gesamten Sportwirtschaft 
bedroht;

I. in der Erwägung, dass der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums ein in der Charta 
der Grundrechte verankertes Grundrecht ist; in der Erwägung, dass die Bedeutung und 
der Anwendungsbereich der in der Charta verankerten Grundrechte gemäß der 
einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
bestimmen sind;

J. in der Erwägung, dass die Fankultur, die auf der Freiheit beruht, Sport in Echtzeit sowie 
vor und nach live übertragenen Sportveranstaltungen mitzuerleben, ein wesentlicher 
Bestandteil der Funktion des Sports in der Gesellschaft der Union ist;

K. in der Erwägung, dass die illegale Übertragung von Sportveranstaltungen und die 
Verbreitung illegaler Inhalte im Internet nicht nur der Sportwirtschaft erheblichen 
wirtschaftlichen Schaden zufügt und zu Verlusten bei den Abonnement- und 
Werbeeinnahmen führt, sondern auch für die Endnutzer, etwa für die Fans und 
Verbraucher, gefährlich ist, weil diese Endnutzer beispielsweise dem Diebstahl 
personenbezogener Daten, Schadsoftware oder anderen Online-Formen von 
Schädigungen oder Nachteilen ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass illegale 
Übertragungen von Sportveranstaltungen häufig Teil der zunehmendem Aktivitäten 
krimineller Organisationen sind; in der Erwägung, dass Online-Piraterie nicht nur von 
Abonnementdiensten live übertragene Sportveranstaltungen, sondern auch frei 
empfangbare Übertragungen von Sportveranstaltungen betrifft; 

L. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie und die Beschränkungen beim Zugang 
zu Sportveranstaltungen zu einem Rückgang des Verkaufs von Eintrittskarten für 
Sportveranstaltungen geführt haben und dass dadurch zugleich Geschäftsmodelle für die 
Ausweitung von Sportkanal-Abonnementangeboten und für die Ausweitung des 
Publikums für Online- und Fernsehübertragungen sowie für illegale Streams von 
Sportveranstaltungen entstanden sind;

M. in der Erwägung, dass im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen der größte Teil des 
Wertes einer Sportveranstaltung darin besteht, dass sie live übertragen wird, und dass 
dieser Wert größtenteils verloren geht, wenn die Veranstaltung zu Ende ist; in der 
Erwägung, dass illegale Streams von Übertragungen von Sportveranstaltungen in den 
ersten dreißig Minuten nach Beginn der Online-Übertragung besonders schädlich sind; 
in der Erwägung, dass folglich – und nur in diesem Zusammenhang – eine sofortige 
Reaktion erforderlich ist, um der illegalen Online-Übertragung von 
Sportveranstaltungen ein Ende zu setzen;

N. in der Erwägung, dass die Maßnahmen gezielt darauf ausgerichtet sein sollten, woher 
illegale Streams stammen, nämlich auf diejenigen, die die Voraussetzungen für den 
Betrieb illegaler Websites schaffen, und nicht auf einzelne Nutzer wie Fans und 
Verbraucher, die unfreiwillig und unwissentlich an illegalen Streams beteiligt sind;

O. in der Erwägung, dass in den vergangenen Jahren weitere neue Multimedia-Kanäle zur 
illegalen Verbreitung von live übertragenen Sportveranstaltungen entstanden sind, 
wobei auffällt, dass besonders die illegale Nutzung des Internet-Protokoll-Fernsehens 
(IPTV) stark zugenommen hat; 
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P. in der Erwägung, dass die illegale Übertragung einer ganzen Sportveranstaltung von der 
Weitergabe kurzer Sequenzen zu unterscheiden ist, die von und unter Fans verbreitet 
werden, zur Fankultur gehören und auch dazu dienen, auf Vorfälle wie Hetze und 
Rassismus hinzuweisen; in der Erwägung, dass illegale Übertragungen auch von 
Inhalten zu unterscheiden sind, die im Rahmen der im Urheberrecht vorgesehenen 
Beschränkungen und Ausnahmen legal weitergegeben werden, und von Inhalten zu 
unterscheiden sind, die von Journalisten zum Zweck der Information der Öffentlichkeit 
weitergegeben werden, wie in der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
festgelegt; in der Erwägung, dass durch Maßnahmen zum Schutz der 
Übertragungsrechte vor illegaler Nutzung und Piraterie die Pressefreiheit oder die 
Informationsmöglichkeiten der Nachrichtenmedien gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern nicht beeinträchtigt werden dürfen;

Q. in der Erwägung, dass bestimmte wichtige Sportveranstaltungen von allgemeinem 
Interesse sind und daher der Zugang zu Echtzeit-Informationen über diese 
Veranstaltungen für alle Bürgerinnen und Bürger sichergestellt werden und keinen 
unangemessenen oder unrechtmäßigen Beschränkungen unterliegen sollte; in der 
Erwägung, dass dies auch auf die Journalisten und Nachrichtenreporter zutrifft, die 
solche Echtzeitinformationen eventuell bereitstellen; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten die frei zugängliche Übertragung großer Sportveranstaltungen als Form 
der Populärkultur fördern sollten, die eine wichtige Funktion im Leben der Bürgerinnen 
und Bürger hat;

R. in der Erwägung, dass die Anzahl der Rechteinhaber, Vermittler und anderer 
Diensteanbieter, die Anwendungen entwickeln, die illegale Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen mit minimaler Fehlermarge ermitteln können, stetig zunimmt; in 
der Erwägung, dass zugleich die Zuverlässigkeit der von diesen Rechteinhabern, 
Vermittlern und anderen Diensteanbietern abgegebenen Meldungen von der 
Genauigkeit und technischen Qualität der von ihnen eingesetzten Anwendungen zur 
Ermittlung illegaler Liveübertragungen von Sportveranstaltungen abhängt; S. in 
der Erwägung, dass diejenigen Rechteinhaber, Vermittler und sonstigen 
Diensteanbieter, mit deren Anwendungen illegale Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen wirksam und zuverlässig ermittelt werden können, als 
„zertifizierte vertrauenswürdige Hinweisgeber“ anerkannt werden sollten; in der 
Erwägung, dass bestimmte Vorgaben bezüglich Qualität und Genauigkeit erfüllt sein 
sollten, um rechtlich als zertifizierter vertrauenswürdiger Hinweisgeber anerkannt zu 
werden; in der Erwägung, dass es wünschenswert wäre, eine Zertifizierung auf der 
Grundlage gemeinsamer Anforderungen der Union einzuführen, um eine einheitliche 
und wirksame Anerkennung als vertrauenswürdiger Hinweisgeber sicherzustellen; 

T. in der Erwägung, dass die Union und die Mitgliedstaaten Forschung und Innovation zur 
Entwicklung verbesserter Anwendungen fördern sollten, mit denen illegale 
Liveübertragungen von Sportveranstaltungen ermittelt und gemeldet werden können;

U. in der Erwägung, dass Sportveranstaltungen zwar nicht Gegenstand urheberrechtlichen 
Schutzes nach dem Unionsrecht sind, aber als solche einen einzigartigen Charakter und 
insofern Originalcharakter haben, der sie zu einem Gegenstand machen kann, der einen 
Schutz verdient, der mit demjenigen vergleichbar ist, den urheberrechtlich geschützte 
Werke genießen; in der Erwägung, dass es im Unionsrecht keinen harmonisierten 
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Schutz für die Organisatoren von Sportveranstaltungen als solche gibt; in der 
Erwägung, dass die Rechtsvorschriften einiger Mitgliedstaaten allerdings einen 
besonderen Schutz für die Organisatoren von Sportveranstaltungen vorsehen, was zu 
Rechtsunsicherheit und einer Fragmentierung des Rechtsrahmens der Union führt;

V. in der Erwägung, dass das Unionsrecht einen allgemeinen Rahmen für Melde- und 
Abhilfeverfahren vorsieht, die die Entfernung illegaler, von Vermittlern gespeicherter 
Informationen oder die Sperrung des Zugangs zu ihnen ermöglichen; in der Erwägung, 
dass das Unionsrecht zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen vorsieht, die Justiz- 
oder Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen ergreifen können, um 
Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums zu unterbinden oder zu verhindern;

W. in der Erwägung, dass der derzeitige Rechtsrahmen jedoch nicht die notwendigen 
Sofortmaßnahmen ermöglicht, die erforderlich sind, um bei der illegalen 
Liveübertragung von Sportveranstaltungen Abhilfe zu schaffen; in der Erwägung, dass 
einige Mitgliedstaaten darüber hinaus Vorschriften über Melde- und Abhilfeverfahren 
erlassen haben, die auf Unionsebene nicht harmonisiert sind;

Einleitung und allgemeine Bemerkungen

1. fordert, dass die Kommission nach Durchführung der erforderlichen Folgenabschätzung 
auf der Grundlage von Artikel 114 AEUV unverzüglich Vorschläge für Rechtsakte 
vorlegt, die den in der Anlage dargelegten Empfehlungen folgen;

2. vertritt die Auffassung, dass Sport in hohem Maße zu sozialer Inklusion, zur 
allgemeinen und beruflichen Bildung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zu 
Beschäftigungsfähigkeit und zur öffentlichen Gesundheit in der Union beiträgt; ist 
zudem der Ansicht, dass die Einnahmen aus der Organisation von Sportveranstaltungen 
in größerem Umfang zur Finanzierung von sportlichen Aktivitäten beitragen sollten, die 
für die Gesellschaft von Nutzen sind und insofern die soziale Bedeutung des Sports zum 
Ausdruck bringen; stellt fest, dass in vielen Ländern der Union die für den Breitensport 
bereitgestellten Mittel direkt von den Einnahmen aus Sportübertragungsrechten 
abhängen; hebt daher hervor, dass größere finanzielle Solidarität im Gesamtsystem des 
Sports erforderlich ist, und stellt fest, dass ein Teil der entsprechenden Gelder für die 
Entwicklung des Breitensports, des Behindertensports und der Sportarten, über die in 
den Medien weniger berichtet wird, verwendet werden sollte;

3. weist erneut auf die Erklärung der Kommission hin, die der im März 2019 
angenommenen Entschließung des Europäischen Parlaments zum Urheberrecht im 
Binnenmarkt als Anhang beigefügt ist und in der es heißt, dass „[…] die Kommission 
die Herausforderungen prüfen [wird], vor denen Sportveranstalter im digitalen Umfeld 
und insbesondere im Zusammenhang mit illegalen Online-Übertragungen von 
Sportsendungen stehen“10;

Sportveranstaltungen und Rechte des geistigen Eigentums

4. stellt fest, dass Sportveranstaltungen als solche nicht urheberrechtlich geschützt werden 

10 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_DE.pdf (noch nicht 
im Amtsblatt veröffentlicht).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_DE.pdf
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können; weist darauf hin, dass das Unionsrecht im Gegensatz zum Recht einiger 
Mitgliedstaaten kein spezifisches Recht für Organisatoren von Sportveranstaltungen 
enthält; weist darauf hin, dass einige Mitgliedstaaten die Möglichkeit des Schutzes des 
sogenannten Hausrechts auf der Grundlage des Vertragsverhältnisses gewähren und 
dass das Unionsrecht den Herstellern erstmaliger Aufzeichnungen von Filmen in Bezug 
auf das Original und die Vervielfältigungsstücke ihrer Filme ein verwandtes 
Schutzrecht gewährt; stellt fest, dass der Rechtsschutz, zu dem auch die Rechte des 
geistigen Eigentums zählen, für die Organisatoren von Sportveranstaltungen wichtig ist, 
insbesondere in Bezug auf die Lizenzierung von Übertragungsrechten für die von ihnen 
organisierten Sportveranstaltungen, da die Verwertung dieser Rechte eine wichtige 
Einnahmequelle darstellt, dann folgen Einnahmen aus Sponsorengeldern, Werbung und 
der Vermarktung von Fanartikeln; 

5. betont, dass durch Verstöße gegen Übertragungsrechte im Sport langfristig dessen 
Finanzierung gefährdet wird;

Online-Piraterie bei Liveübertragungen von Sportveranstaltungen 

6. vertritt die Auffassung, dass die Bekämpfung der Online-Piraterie von 
Sportveranstaltungen, die live übertragen werden und deren wirtschaftlicher Wert eben 
in der Liveübertragung liegt, die größte Herausforderung für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen darstellt, die eine gesetzgeberische Reaktion auf Unionsebene 
erfordert;

7. stellt fest, dass illegale Streams von Sportveranstaltungen ein Phänomen sind, das 
immer weitere Verbreitung findet und dem Gesamtsystem des Sports und den 
Endnutzern schadet, die verschiedenen Formen der Schädigung ausgesetzt sein können, 
etwa Identitätsdiebstahl, Schadsoftware (z. B. aus kostenlosen Apps oder Diebstahl von 
Kreditkartendaten und anderen personenbezogenen Daten) oder anderen Online-Formen 
von Schädigungen oder Nachteilen;

8. stellt fest, dass die Organisatoren von Sportveranstaltungen erhebliche finanzielle, 
technische und personelle Mittel aufwenden, um Online-Piraterie zu bekämpfen und mit 
Diensteanbietern zusammenzuarbeiten;

9. vertritt die Auffassung, dass die Organisatoren von Sportveranstaltungen gleichzeitig zu 
einem Sportmodell in der Union beitragen sollten, das zur Entwicklung des Sports 
beiträgt und mit sozialen und erzieherischen Zielen im Einklang steht; 

10. unterstreicht, dass die legale Bereitstellung von Sportinhalten in der Union besser 
gefördert werden sollte, und fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, die 
es den Verbrauchern erleichtern, legale Möglichkeiten des Online-Zugriffs auf 
Sportinhalte zu finden; fordert die Kommission auf, die Liste solcher Möglichkeiten des 
Zugriffs auf der Website Agorateka.eu regelmäßig zu aktualisieren und dafür zu sorgen, 
dass die Plattform weiter ausgebaut wird; betont, dass die Haftung für die illegale 
Übertragung von Sportveranstaltungen nicht bei den Fans oder Verbrauchern liegt, die 
oft unbeabsichtigt auf illegale Online-Inhalte stoßen und weiter über die verfügbaren 
legalen Möglichkeiten informiert werden sollten, sondern bei den Anbietern von 
Streams und Plattformen;
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Erfordernis der wirksamen Durchsetzung von Rechten

11. betont, dass aufgrund der besonderen Eigenart von Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen der Wert dieser Übertragungen hauptsächlich für die Dauer der 
jeweiligen Sportveranstaltung besteht und Rechtsdurchsetzungsverfahren daher so 
schnell wie möglich ablaufen müssen; vertritt jedoch die Auffassung, dass der 
gegenwärtige Rechtsrahmen für Verfügungen und für Melde- und Entfernungsverfahren 
nicht in jedem Fall eine wirksame und zeitnahe Durchsetzung der Rechte auf Abhilfe 
bei der illegalen Liveübertragung von Sportveranstaltungen ermöglicht; ist daher der 
Ansicht, dass so bald wie möglich konkrete Maßnahmen speziell für die 
Liveübertragung von Sportveranstaltungen ergriffen werden sollten, um den derzeitigen 
Rechtsrahmen an diese besonderen Herausforderungen anzupassen und ihn dafür 
geeignet zu machen; 

12. fordert, dass die Entfernung von verletzenden Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen durch Online-Vermittler oder die Sperrung des Zugangs zu ihnen 
unverzüglich oder so schnell wie möglich, jedenfalls aber spätestens innerhalb von 
30 Minuten nach Eingang der Mitteilung der Rechteinhaber oder eines zertifizierten 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers über das Vorhandensein einer solchen illegalen 
Übertragung erfolgen muss; betont, dass im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Entschließung „unverzüglich“ als sofort oder so schnell wie möglich und jedenfalls 
spätestens innerhalb von 30 Minuten nach Eingang der Mitteilung der Rechteinhaber 
oder eines zertifizierten vertrauenswürdigen Hinweisgebers zu verstehen ist;

13. ist der Ansicht, dass in Fällen unrechtmäßiger Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen die Entfernung in Echtzeit das angestrebte Ziel sein sollte, sofern 
kein Zweifel daran besteht, wer Inhaber des betreffenden Rechts ist und dass die 
Übertragung der betreffenden Sportveranstaltung nicht genehmigt war; betont jedoch, 
dass bei derartigen Maßnahmen der allgemeine Rechtsgrundsatz beachtet werden muss, 
wonach keine allgemeine Überwachungspflicht auferlegt werden darf;

Grenzüberschreitende Durchsetzung von Rechten 

14. betont ferner, dass der durch das Unionsrecht vorgegebene allgemeine Rahmen im 
nationalen Recht nicht einheitlich angewandt wird und dass sich die zivilrechtlichen 
Verfahren sowie die Melde- und Entfernungsverfahren in den Mitgliedstaaten 
voneinander unterscheiden; ist der Ansicht, dass die Durchsetzungsinstrumente im 
grenzüberschreitenden Kontext ineffizient sind; fordert eine weitere Harmonisierung 
der Verfahren und Rechtsbehelfe in der Union, um im Rahmen des Gesetzespakets über 
digitale Dienste und anderer potenzieller Gesetzgebungsvorschläge der Eigenart von 
Liveübertragungen von Sportveranstaltungen gerecht zu werden;

15. betont, dass die nationalen, mit der Durchsetzung betrauten Einrichtungen und 
Behörden mit Herausforderungen wie einem Mangel an Ressourcen und an geschultem 
Personal zu kämpfen haben; hebt hervor, dass die enge Zusammenarbeit und der 
Austausch bewährter Verfahren zwischen den zuständigen Gremien auf Unionsebene, 
den nationalen Behörden und den einschlägigen Akteuren sehr wichtig sind, um die 
gesamte juristische Infrastruktur in der Union zu verbessern;

Melde- und Abhilfeverfahren
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16. weist erneut darauf hin, dass in der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 
vorgesehen ist, dass bestimmte Online-Diensteanbieter unverzüglich tätig werden 
müssen, um rechtswidrige, von ihnen gespeicherte Informationen zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, sobald diese Anbieter durch an sie gerichtete Meldungen 
diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangen; vertritt die Auffassung, dass das 
Melde- und Abhilfeverfahren in der Union die Grundlage für Maßnahmen zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte bilden sollten; ist jedoch der Ansicht, dass das derzeitige 
Verfahren zur Meldung und Entfernung von Informationen keine rasche Durchsetzung 
in einer Weise ermöglicht, dass es in Anbetracht der Eigenart von live übertragenen 
Sportveranstaltungen als wirksamer Rechtsbehelf taugt; betont, dass alle zu erlassenden 
Bestimmungen, mit denen ein bestimmter Sachverhalt geregelt wird, mit dem 
allgemeinen Rahmen des einschlägigen Unionsrechts im Einklang stehen müssen;

17. weist erneut auf die Entschließung des Parlaments zu einem Gesetz über digitale 
Dienste (2020/2019(INL)) hin, in der die Kommission aufgefordert wird, dafür zu 
sorgen, dass die Hosting-Plattformen für Inhalte zügig handeln, um offensichtlich 
illegale Inhalte unzugänglich zu machen bzw. zu entfernen; ist der Ansicht, dass ein 
Mechanismus unter Einbeziehung zertifizierter vertrauenswürdiger Hinweisgeber 
eingerichtet werden sollte, durch den eine von einem zertifizierten vertrauenswürdigen 
Hinweisgeber gemeldete illegale Liveübertragung einer Sportveranstaltung unbeschadet 
der Durchführung eines Beschwerde- und Abhilfeverfahrens unverzüglich entfernt oder 
der Zugang zu einer solchen Übertragung gesperrt wird;

18. betont, dass Sportinhalte oft technisch so bearbeitet werden, dass es keinen Raum für 
Zweifel daran gibt, wer das Recht hat, sie online zu übertragen, und dass die 
Organisatoren von Sportveranstaltungen – als Rechteinhaber – alle ihre offiziellen 
Lizenznehmer kennen, was eine eindeutige Identifizierung illegaler Streamdienste 
ermöglicht;

19. besteht darauf, dass Anbieter von Streamservern und Streamplattformen spezifische 
Instrumente oder Maßnahmen einführen sollten, um illegale Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen, die über ihre Dienste verfügbar sind, zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren;

Sperrverfügungen 

20. stellt fest, dass Unterlassungsverfahren relativ langwierig sind und in der Regel erst 
nach dem Ende der Übertragung ihre Wirkung entfalten; weist darauf hin, dass auf 
nationaler Ebene Verfahren entwickelt wurden, etwa Live-Verfügungen und 
dynamische Anordnungen, die sich als tauglich erwiesen haben, um effizienter gegen 
die Piraterie der Übertragung von Sportveranstaltungen vorzugehen; fordert die 
Kommission auf, die Auswirkungen und die Angemessenheit der Einführung von 
Unterlassungsverfahren zu bewerten, die darauf abzielen, den Zugang zu illegalen 
Livesport-Onlineinhalten in Echtzeit zu sperren oder zu entfernen, und die auf dem 
Modell der Live-Sperrverfügungen und „dynamischen Anordnungen“ basieren; 

21. besteht darauf, dass bei Unterlassungsverfahren zur Entfernung oder Sperrung des 
Zugangs zu illegalen Online-Übertragungen von Sportveranstaltungen unabhängig von 
der Art ihrer Umsetzung sichergestellt werden muss, dass die Maßnahmen strikt nur auf 
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illegale Inhalte abzielen und nicht zu einer willkürlichen und übermäßigen Sperrung 
legaler Inhalte führen;

Schutzmaßnahmen

22. ist sich bewusst, dass Sperrungen in Echtzeit die Grundrechte beeinträchtigen könnten, 
wenn dadurch ausnahmsweise legale Inhalte unzugänglich gemacht werden; betont 
deshalb, dass mit Schutzmaßnahmen sichergestellt werden muss, dass bei dem 
Rechtsrahmen das richtige Gleichgewicht zwischen der erforderlichen Wirksamkeit der 
Durchsetzungsmaßnahmen und dem notwendigen Schutz der Rechte Dritter hergestellt 
wird; vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass die 
Durchsetzungsmaßnahmen für den Schutz von Live-Inhalten insbesondere für kleine 
Unternehmen, KMU und Start-up-Unternehmen wirksam und verhältnismäßig sein und 
den Zugang zu wirksamen Rechtsbehelfen, angemessenen Informationen über die 
mutmaßliche Rechtsverletzung für die betroffenen Diensteanbieter und Internetnutzer 
sowie angemessene Garantien in Bezug auf den Schutz der Grundrechte und der 
personenbezogenen Daten umfassen sollten;

Verwandte Schutzrechte und spezifisches Schutzrecht für Organisatoren von 
Sportveranstaltungen

23. stellt fest, dass das Unionsrecht kein dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht für die 
Organisatoren von Sportveranstaltungen vorsieht, dass aber einige Mitgliedstaaten in ihr 
Recht spezifische Rechte für die Organisatoren von Sportveranstaltungen aufgenommen 
haben, einschließlich eines neuen, dem Urheberrecht „verwandten Schutzrechts“;

24. ist der Ansicht, dass die Schaffung eines neuen Rechts für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen im Unionsrecht keine Lösung für die Probleme darstellt, vor 
denen die Organisatoren stehen und die sich aus dem Mangel an einer wirksamen und 
raschen Durchsetzung ihrer bereits bestehenden Rechte ergeben;

Weitere Maßnahmen 

25. fordert, die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten sowie 
zwischen Rechteinhabern und Vermittlern zu verstärken; fordert die Kommission ferner 
auf, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen um die 
Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur und der bestehenden Maßnahmen zu 
unterstützen;

Schlussaspekte 

26. vertritt die Auffassung, dass der angeforderte Vorschlag keine finanziellen 
Auswirkungen hat;

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und die als Anlage beigefügten 
Empfehlungen der Kommission und dem Rat zu übermitteln.
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ANLAGE ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG:
EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DES GEFORDERTEN VORSCHLAGS

A. GRUNDSÄTZE UND ZIELE DES GEFORDERTEN VORSCHLAGS

Der derzeitige Rechtsrahmen der Union sollte geändert werden, damit ein angemessener und 
wirksamer Rechtsschutz der im Zusammenhang mit live übertragenen Sportveranstaltungen 
geltenden Rechte gewährleistet wird. Diese Vorgabe ist zu verwirklichen, indem den 
folgenden Zielen und Grundsätzen Rechnung getragen wird:

 Der derzeitige Rechtsrahmen der Union für die Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums in Bezug auf live übertragene Sportveranstaltungen besser und 
effizienter gestaltet werden, wobei die Eigenart und insbesondere der befristete 
eigentliche Wert solcher Veranstaltungen auf der Grundlage bewährter Verfahren in 
den Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind.

 Es soll ein Unionssystem eingeführt werden, mit dem gemeinsame Kriterien für die 
Zertifizierung von „vertrauenswürdigen Hinweisgebern“ festgelegt werden.

 Es sollen, um wirksam gegen illegale Liveübertragungen von Sportveranstaltungen 
vorzugehen, zum einen die bestehenden Rechtsvorschriften präzisiert und zum 
anderen konkrete Maßnahmen ergriffen werden, damit illegale Online-
Liveübertragungen von Sportveranstaltungen, zu denen auch von einem zertifizierten 
vertrauenswürdigen Hinweisgeber gemeldete illegale Online-Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen zählen, unverzüglich entfernt werden oder der Zugang zu ihnen 
unverzüglich gesperrt wird; Dabei ist der Ausdruck „unverzüglich“ im Sinne von 
sofort oder so schnell wie möglich und jedenfalls spätestens innerhalb von 
30 Minuten nach Eingang einer Meldung von Rechteinhabern oder von zertifizierten 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern zu verstehen. 

 Es soll betont werden, dass Vermittler wirksame Verpflichtungen vom Typ „Know-
Your-Business-Customer“ (Kenne deinen Geschäftskunden) einführen sollten, damit 
ihre Dienste nicht missbräuchlich dazu verwendet werden, illegale Streams von 
Sportveranstaltungen zu erleichtern. Die Kommission wird zu diesem Zweck 
aufgefordert, solche Verpflichtungen im Rahmen des bevorstehenden Gesetzes über 
digitale Dienste vorzuschlagen.

 Die Verfahren und Rechtsbehelfe in der Union sollen erforderlichenfalls weiter 
harmonisiert werden, um unbeschadet des allgemeinen Unionsrahmens die 
Wirksamkeit der Durchsetzungsmaßnahmen auch im grenzüberschreitenden Kontext 
zu verbessern und zu stärken.

 Die bestehenden Durchsetzungsmaßnahmen sollen evaluiert werden, damit sie 
verbessert werden und die unverzügliche Entfernung illegaler Livesportinhalte und 
von einem zertifizierten vertrauenswürdigen Hinweisgeber gemeldeter illegaler 
Livesportinhalte ermöglicht wird.

 Im Fall wiederholter, bereits festgestellter Verstöße soll die Anwendung rascher und 
flexibler Sperrverfahren harmonisiert werden, mit denen illegale Online-
Liveübertragungen von Sportveranstaltungen und von zertifizierten 
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vertrauenswürdigen Hinweisgebern gemeldete illegale Online-Liveübertragungen 
von Sportveranstaltungen entfernt oder der Zugang zu ihnen gesperrt wird, und zwar 
nach dem Modell der Live-Sperrverfügungen und „dynamischen Anordnungen“.

 Es soll sichergestellt werden, dass mit den vorzuschlagenden Maßnahmen dem 
Umfang, dem Ausmaß und der Häufigkeit des Verstoßes Rechnung getragen und auf 
illegale Übertragungen abgezielt wird, mit Ausnahme der Aufzeichnung und 
Veröffentlichung von illegalen Amateuraufnahmen von Sportveranstaltungen.

 Es soll sichergestellt werden, dass die vorzuschlagenden Maßnahmen 
verhältnismäßig sind und das richtige Gleichgewicht zwischen dem Erfordernis 
wirksamer Durchsetzungsmaßnahmen und dem notwendigen Schutz relevanter 
Rechte Dritter, einschließlich der Rechte von Diensteanbietern, Fans und 
Verbrauchern, gewahrt wird.

 Es soll klargestellt werden, dass die Haftung für die illegale Übertragung von 
Sportveranstaltungen nicht bei Fans und Verbrauchern liegt.

 Die Anpassung des Rechtsrahmens soll durch nichtlegislative Maßnahmen ergänzt 
werden, auch durch die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Behörden der 
Mitgliedstaaten, den Rechteinhabern und den Vermittlern.

B. VORZUSCHLAGENDE MAẞNAHMEN

Unbeschadet der zu erwartenden Vorschriften, die in einer einschlägigen 
Unionsrechtsvorschrift zur Festlegung allgemeiner Vorschriften für die Bekämpfung illegaler 
Online-Inhalte festgelegt werden sollen, sollten in die Rechtsvorschriften der Union 
besondere Bestimmungen über die Rechte der Organisatoren von Sportveranstaltungen 
aufgenommen werden, mit denen insbesondere folgende Ziele angestrebt werden:

 Die Bedeutung des Wortlauts „wird […] unverzüglich tätig“ in Artikel 14 der 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr soll in Bezug auf Online-
Vermittler klargestellt werden, sodass „unverzüglich“ als sofort oder so schnell wie 
möglich und jedenfalls nicht später als innerhalb von 30 Minuten nach Eingang der 
Benachrichtigung durch die Rechteinhaber oder durch einen zertifizierten 
vertrauenswürdigen Hinweisgeber zu verstehen ist.

 Es soll ein gemeinsamer Standard der Union für die Qualität und technische 
Zuverlässigkeit von Anwendungen eingeführt werden, mit denen Rechteinhaber, 
Vermittler und andere Diensteanbieter illegale Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen ermitteln, um auf dieser Grundlage ein Zertifizierungssystem für 
„vertrauenswürdige Hinweisgeber“ zu entwickeln.

 Es soll eine Rechtsvermutung eingeführt werden, dass Meldungen von zertifizierten 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern als richtig und zuverlässig angesehen werden, und 
infolgedessen sollten unbeschadet der Durchführung von Beschwerde- und 
Abhilfeverfahren illegale Online-Liveübertragungen von Sportveranstaltungen, die 
von einem zertifizierten vertrauenswürdigen Hinweisgeber gemeldet werden, 
unverzüglich entfernt oder der Zugang zu ihnen unverzüglich gesperrt werden.
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 Es sollen Verfahren eingeführt werden, die vorsehen, dass illegale Online-
Liveübertragungen von Sportveranstaltungen unverzüglich entfernt werden müssen, 
sofern kein Zweifel daran besteht, wer Inhaber des betreffenden Rechts ist und dass 
die Übertragung der betreffenden Sportveranstaltung nicht genehmigt war.

 Es soll sichergestellt werden, dass die von den Vermittlern zu treffenden Maßnahmen 
wirksam, gerechtfertigt, verhältnismäßig und angemessen sind, wobei die Schwere 
und das Ausmaß des Verstoßes zu berücksichtigen sind, indem z. B. sichergestellt 
wird, dass die Entfernung illegaler Inhalte oder die Sperrung des Zugangs zu ihnen 
nicht die Sperrung einer ganzen Plattform mit legalen Diensten erfordert.

 Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, die es leichter machen, legale Möglichkeiten 
für den Zugriff auf Sportinhalte zu finden, etwa dadurch, dass die Liste der Anbieter 
solcher Möglichkeiten auf der Website Agorateka.eu regelmäßig aktualisiert wird und 
sichergestellt wird, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer über solche legalen 
Möglichkeiten und darüber informiert werden, wie sie mit diesen Möglichkeiten auf 
Inhalte zugreifen können, wenn Sperrmaßnahmen durchgesetzt werden.

 Es sollen Durchsetzungslösungen vorgesehen und nachdrücklich unterstützt werden, 
z. B. private Vereinbarungen zwischen den Beteiligten. In diesem Zusammenhang 
sollte die Kommission Bericht darüber erstatten und eine Bewertung dazu vornehmen, 
ob die Schaffung einer Verpflichtung für Anbieter von Online-Inhalten zur 
unverzüglichen Entfernung der in ihren Diensten verfügbaren illegalen 
Sportübertragungen oder zur unverzüglichen Sperrung des Zugangs zu ihnen 
angemessen ist und wie sich diese Verpflichtung möglicherweise auswirkt.

Die Richtlinie 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie) sollte wie folgt geändert werden:

 Es soll die Möglichkeit eingeführt werden, dass die zuständige Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde Verfügungen erlassen kann, mit denen in Echtzeit die Sperrung 
des Zugangs zu illegalen Livesport-Onlineinhalten oder deren Entfernung angeordnet 
wird.

 Es sollen Sperrverfügungen ermöglicht werden, die während der gesamten 
Liveübertragung einer Sportveranstaltung gelten, aber auf die Dauer der 
Liveübertragung beschränkt sind, sodass die verletzende Website nur für die Dauer 
der Veranstaltung gesperrt ist. Derartige Verfügungen sollten befristet sein.

 Es sollen die Rechtsvorschriften harmonisiert werden, auf deren Grundlage bei live 
übertragenen Sportveranstaltungen auf Verfügungen zurückgegriffen werden kann, 
mit denen der Zugang nicht nur zu der verletzenden Website, sondern zu allen anderen 
Websites, auf denen dieselbe Rechtsverletzung gegeben ist, gesperrt wird, und zwar 
unabhängig vom verwendeten Domänennamen oder der verwendeten IP-Adresse und 
ohne dass eine neue Verfügung erlassen werden muss.

 Es soll festgelegt werden, dass die Entfernung illegaler Inhalte sofort oder so schnell 
wie möglich und jedenfalls spätestens innerhalb von 30 Minuten nach Eingang der 
Meldung von Rechteinhabern oder von einem zertifizierten vertrauenswürdigen 
Hinweisgeber erfolgen sollte, sofern die Rechtswidrigkeit der Übertragung von einem 
zertifizierten vertrauenswürdigen Hinweisgeber oder in eindeutigen Fällen von dem 
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Rechteinhaber selbst gemeldet wurde. Die Rechteinhaber bzw. die zertifizierten 
vertrauenswürdigen Hinweisgeber sollten deutlich darauf hingewiesen werden, dass 
keine legalen Inhalte entfernt werden dürfen. Zu diesem Zweck sollte die Sperrung 
des Zugangs zu illegalen Inhalten oder deren Entfernung grundsätzlich nicht die 
Sperrung des Zugangs zu einem Server erfordern, auf dem legale Dienste und Inhalte 
gehostet werden. 

 Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten soll verstärkt 
werden, etwa durch den Austausch von Daten und bewährten Verfahren und durch die 
Schaffung eines aktiven und aktuellen Netzes nationaler Behörden, das den speziellen 
Anforderungen gerecht wird. Die Kommission sollte prüfen, ob ein Mehrwert damit 
verbunden wäre, wenn in jedem Mitgliedstaat eine unabhängige Verwaltungsbehörde 
benannt würde, der im Durchsetzungssystem eine Aufgabe übertragen würde, 
insbesondere im Fall einer raschen Durchsetzung, z. B. im Fall von Online-Piraterie 
von live übertragenen Sportinhalten.

 Die Zusammenarbeit zwischen Vermittlern und Rechteinhabern soll verstärkt werden, 
indem unter anderem darauf hingewirkt wird, dass Absichtserklärungen unterzeichnet 
werden, die ein spezifisches Melde- und Abhilfeverfahren vorsehen könnten.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Sport hat für die Gesellschaft hohe Bedeutung. Durch die Verwertung von 
Sportveranstaltungen könnte ein Beitrag zur Finanzierung anderer Aktivitäten geleistet 
werden, die allen zugutekommen. Dazu gehören z. B. auch Steuereinnahmen für den Staat. 
Heute stammt der größte Teil der Einnahmen von Rechteinhabern (80 %) aus den 
Übertragungsrechten, wobei es den Rechteinhabern zum Nachteil gereicht, wenn 
Sportveranstaltungen illegal übertragen werden.

Das Problem der digitalen Piraterie bei der Übertragung von Sportveranstaltungen entwickelt 
sich ständig weiter, und zwar in Bezug auf den Umfang und die verwendete Technologie 
sowie die Verfahren und die Taktiken, mit denen die Rechtsverletzer legale Übertragungen 
empfangen und dann illegal weiterverbreiten. Es gibt verschiedene Quellen und Formen der 
Piraterie (Herunterladen, Streams, IPTV1), die zu unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten 
führen. So unterscheiden sich z. B. Aufnahmen am Veranstaltungsort und Livestreams durch 
Einzelpersonen im Publikum von denen, die aus einer online übertragenen Live-
Fernsehsendung stammen (im erstgenannten Beispiel wird das Senderecht nicht verletzt, 
sodass die Regeln zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums nicht gelten und eher 
auf die Durchsetzung des Vertragsrechts gepocht werden sollte).

Es handelt sich um ein komplexes Thema, und hier soll es vor allem um das Hauptproblem 
gehen, das von speziellen professionellen Websites mit einem gebühren- oder 
werbefinanzierten Geschäftsmodell ausgeht, die den Zugang zu illegalen Sportinhalten 
ermöglichen – eine Tätigkeit, die hauptsächlich von kriminellen Organisationen ausgeübt 
wird und von dem Austausch von Fotos unter Fans unterschieden werden sollte. Allerdings 
sind auch freie Übertragungen in hohem Maße von Piraterie betroffen, was darauf hindeutet, 
dass die Piraterie der Übertragung von Sportveranstaltungen keine uneigennützige Aktivität 
und möglicherweise nicht nur eine Reaktion auf die hohen Abonnementgebühren für den 
Empfang von Sportveranstaltungen ist. Es handelt sich um ein illegales Geschäft mit 
verschiedenen Möglichkeiten der Einnahmeerzielung (direkt – z. B. Abonnementgebühren – 
oder indirekt – z. B. Werbung, Verbreitung von Schadsoftware), das darauf abzielt, große und 
nicht reinvestierte Gewinne aus der Verwertung nicht legal erworbener Rechte zu erzielen. Es 
geht nicht darum, Einzelpersonen – Fans – ins Visier zu nehmen, die vielleicht nicht einmal 
merken, dass sie sich illegale Inhalte anschauen, sondern jene professionellen Piraten, die in 
großem Umfang Rechtsverletzungen begehen.

Wie auch in einer kürzlich durchgeführten Studie2 und von Europol hervorgehoben wurde, 
besteht tatsächlich ein Risiko für die Verbraucher: Exposition gegenüber Schadsoftware in 
kostenlosen Apps, Diebstahl von Kreditkartendaten usw.

Infolgedessen sollte die unerlaubte Verbreitung von Übertragungen von Sportveranstaltungen 

1 Einzelheiten darüber, wie verletzendes IPTV funktioniert, finden Sie in der Veröffentlichung des Amtes 
der Europäischen Union für geistiges Eigentum aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Illegal IPTV in the 
European Union, Research on online business models infringing intellectual property rights“ (Illegales 
IPTV in der Europäischen Union, Forschungsarbeit über Online-Geschäftsmodelle, die Rechte des 
geistigen Eigentums verletzen) – Bericht, November 2019.

2 EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment (Bewertung der Bedrohung 
durch Kriminalität im Bereich des geistigen Eigentums)
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bekämpft werden.

In diesem Zusammenhang muss ermittelt werden, welches die wichtigsten Herausforderungen 
sind, mit welchen bereits vorhandenen Rechtsinstrumenten das Problem angegangen werden 
kann, welche Mängel des Rechtsrahmens beseitigt werden müssen und welche Lösungen 
möglich sind.

Um welches Problem geht es?

Das Hauptproblem für die Organisatoren von Sportveranstaltungen betrifft die Piraterie von 
Sportveranstaltungen, die live übertragen werden und deren wirtschaftlicher Wert in der 
Liveübertragung liegt. Dies ist z. B. bei Fußballspielen, beim Boxen oder bei Radrennen der 
Fall. Im Gegensatz zu anderen Inhalten wie Filmen, Serien oder Büchern (und 
möglicherweise einigen Sportveranstaltungen wie Eistanzwettbewerben, die auf einer 
Choreographie basieren, die von Interesse ist und auch Jahre nach dem Ende der 
Veranstaltung noch einen Wert hat) wird der Hauptschaden während der Veranstaltung 
verursacht, und der Zeitraum für ein wirksames Vorgehen gegen die Piraterie ist kurz und 
entspricht im Grunde der Dauer der Veranstaltung. Angesichts der Besonderheit einer 
Liveübertragung von Sportveranstaltungen sollte die entsprechende Abhilfemaßnahme die 
sofortige Beendigung der unerlaubten Übertragung sein, bevor die Veranstaltung ihren Wert 
verloren hat.

Gewöhnlich besteht das Problem mit den derzeitigen Durchsetzungsmaßnahmen darin, dass 
die Durchsetzung zu spät kommt: zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen wie Melde- und 
Entfernungsverfahren und Verfügungen sind relativ langwierig, und die tatsächliche 
Entfernung von Inhalten oder die Sperrung des Zugangs zu ihnen kommt zu spät.

Daher sollte eine Lösung gefunden werden, mit der dem Verstoß mit sofortiger Wirkung ein 
Ende gesetzt wird. Es sollte jedoch betont werden, dass diese Lösung auf Liveübertragungen 
von Sportveranstaltungen beschränkt bleiben, nur durch ihren vorstehend erwähnten 
spezifischen Charakter gerechtfertigt sein und mit angemessenen und wirksamen 
Schutzmaßnahmen einhergehen sollte.

Bestehender Rechtsrahmen der Union

Verfügbarkeit der durchzusetzenden Rechte

Eine Sportveranstaltung als solche kann nicht urheberrechtlich geschützt werden, da sie kein 
urheberrechtlich schutzfähiges „Werk“ ist3. Allerdings urteilte der EuGH in der Rechtssache 
Premier League4, dass „Sportereignisse als solche einzigartig [sind] und [...] insoweit einen 
Originalcharakter [haben], der sie möglicherweise zu Gegenständen werden lässt, die einen 
mit dem Schutz von Werken vergleichbaren Schutz verdienen, wobei dieser Schutz 
gegebenenfalls von den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen gewährt werden kann“. 

3 Siehe verbundene Rechtssachen C-403/08 und C-429/08 Football Association Premier League Ltd und 
andere gegen QC Leisure und andere und Karen Murphy gegen Media Protection Services Ltd (2011), 
ECR-I-9083. Der EuGH urteilte in der Rechtssache Premier League (C-403/08), dass „Sportereignisse 
[...] nicht als geistige Schöpfungen angesehen werden [können], die sich als Werke im Sinne der 
Urheberrechtsrichtlinie einordnen ließen. Das gilt insbesondere für Fußballspiele, die Spielregeln 
unterliegen, die für eine künstlerische Freiheit im Sinne des Urheberrechts keinen Raum lassen. Daher 
können Sportereignisse keinen urheberrechtlichen Schutz genießen.“ 

4 Siehe Rechtssache C-403/08.
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Anders gesagt, die Mitgliedstaaten dürfen nationale Vorschriften erlassen, um 
Sportveranstaltungen, die mit einem urheberrechtlich schutzfähigen Werk vergleichbar sind, 
Rechtsschutz zu gewähren. Einige Mitgliedstaaten haben besondere Vorschriften eingeführt. 
Italien hat in sein Recht ein neues dem Urheberrecht „verwandtes Schutzrecht“ eingeführt, 
das Schutz für audiovisuelle Sportrechte bietet, den Organisatoren von Sportveranstaltungen 
in Anspruch nehmen können. In Frankreich wurde im französischen Sportgesetz5 (außerhalb 
der Rechtsvorschriften zum Urheberrecht) ein besonderer Schutz eingeführt, der den 
Organisatoren von Sportveranstaltungen ein „Verwertungsrecht“ der von ihnen organisierten 
Veranstaltungen einräumt. Dieses spezifische Schutzrecht verleiht den Organisatoren ein 
Monopol auf das Recht, ihre Veranstaltung zu übertragen. Dieses spezifische Recht kann für 
ein direktes Vorgehen gegen die verletzende Website herangezogen werden. Es stellt sich 
jedoch die Frage nach der Wirksamkeit eines Vorgehens auf der Grundlage des allgemeinen 
Rechts. In Portugal gibt es eine Sonderregelung zum Schutz der Organisatoren von 
Sportveranstaltungen.

Darüber hinaus kann eine Sportveranstaltung an sich zwar nicht durch ein Recht des geistigen 
Eigentums geschützt werden6, die Aufzeichnung einer Sportveranstaltung oder ihre 
Übertragung ist jedoch nach Unionsrecht schutzfähig. Unter der Voraussetzung, dass die 
Aufzeichnung einen gewissen Grad an Originalität aufweist (was wohl in der Regel der Fall 
ist7), ist die audiovisuelle Aufzeichnung von Sportveranstaltungen urheberrechtlich geschützt. 
Ein verwandtes Schutzrecht wird den Urhebern audiovisueller Werke für die 
Erstaufzeichnung ihrer audiovisuellen Werke und den Sendeanstalten für das Sendesignal 
gewährt8. Inhaber des Rechts sind die Organisatoren von Sportveranstaltungen, wenn sie als 
Produzenten der audiovisuellen Berichterstattung über die Veranstaltung oder als 
Fernsehveranstalter auftreten oder wenn sie das Recht vertraglich erwerben. Eine wichtige 
Einnahmequelle der Organisatoren von Sportveranstaltungen ist der Verkauf von 
Senderechten.

Aus diesem Grund haben die Organisatoren von Sportveranstaltungen Rechte, auf deren 
Grundlage sie gegen die unerlaubte Übertragung der von ihnen organisierten 
Sportveranstaltung, einschließlich Liveübertragungen, vorgehen können. Es gibt rechtliche 
Schutzinstrumente, und der Rechtsschutz der Organisatoren von Sportveranstaltungen ist 
ausreichend und erfordert keine Schaffung eines neuen Rechts.

Rechtsdurchsetzung als untaugliches Mittel im Hinblick auf Live-Veranstaltungen

Im Unionsrecht ist bereits ein allgemeiner Rahmen vorgesehen, der den Rechteinhabern den 
Rückgriff auf Durchsetzungsmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Verfahren 
ermöglicht. Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr9 stellt ein horizontales 
Instrument zur Verfügung, in dessen Rahmen bestimmte Online-Diensteanbieter unverzüglich 
tätig werden müssen, um die rechtswidrigen, von ihnen gespeicherten Informationen zu 

5 Artikel L 333-1 Absatz 1 des französischen Sportgesetzes
6 Der EuGH bestätigte in der Rechtssache C-403/08, „dass das Unionsrecht im Bereich des geistigen 

Eigentums auch keinen anderen Schutz für [Sportereignisse] vorsieht“.
7 Siehe „Study on sports organisers’ rights in the European Union“ (Studie über die Rechte von 

Sportveranstaltern in der Europäischen Union), T.M.C. Asser Instituut / Asser International Sports Law 
Centre and Institute for Information Law – Universität Amsterdam, Februar 2014, S. 53

8 Siehe Artikel 2 und 3 der Urheberrechtsrichtlinie und Artikel 9 der Vermiet- und Verleihrichtlinie
9 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 

rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“).
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entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren, sobald sie entsprechende Meldungen erhalten 
(Verfahrung der „Meldung und Entfernung“)10. Im speziellen Fall von Verletzungen von 
Rechten des geistigen Eigentums ist in Artikel 11 der Richtlinie von 2004 zur Durchsetzung 
der Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie)11 vorgesehen, dass die 
zuständigen Gerichte bei Feststellung einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums 
eine Anordnung gegen den Verletzer erlassen können, die ihm die weitere Verletzung des 
betreffenden Rechts untersagt, und zwar gegen direkte Verletzer, aber auch gegen Vermittler, 
deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in 
Anspruch genommen werden. In Artikel 9 der Durchsetzungsrichtlinie sind einstweilige 
Maßnahmen vorgesehen, um eine drohende Verletzung zu verhindern oder die Fortsetzung 
einer mutmaßlichen Verletzung zu untersagen. In Artikel 8 der Urheberrechtsrichtlinie12 sind 
Verfügungen gegen Vermittler vorgesehen, deren Dienste von einem Dritten zwecks 
Verletzung eines Urheberrechts oder eines verwandten Schutzrechts in Anspruch genommen 
werden.

Trotz dieses Rahmens haben die Melde- und Entfernungsverfahren sowie die 
Verfügungsmechanismen Grenzen, insbesondere bei Live-Veranstaltungen. Die Melde- und 
Abhilfeverfahren können von den verletzenden Websites unwirksam gemacht werden, indem 
sie ihre Reaktion auf die Meldungen zum Zwecke der Entfernung verzögern. 
Verfügungsmechanismen sind angesichts der Dauer des Verfahrens nicht mit der im Fall von 
live übertragenen Sportarten erforderlichen raschen Abhilfe vereinbar.

Auf nationaler Ebene ausgearbeitete Lösungen 

Im Vereinigten Königreich und in Irland hat sich die Praxis der „live blocking orders“ (Live-
Sperrverfügungen) entwickelt, die sofort anwendbar, aber zeitlich begrenzt sind (für die 
Dauer der Liveübertragung der Sportveranstaltung). Sie richten sich nicht gegen einzelne 
Websites, sondern gegen Server, von denen illegale Streams von Inhalten über mehrere IP-
Adressen ausgehen. Die Konzentration auf den Verbreitungspunkt des illegalen Streams, d. h. 
auf die Streamserver, macht das Durchsetzungsverfahren wirksamer, ist aber möglicherweise 
nicht verhältnismäßig und kann die Rechte Dritter beeinträchtigen, da bei der Sperrung eines 
Servers möglicherweise auch legale Inhalte gesperrt werden, die auf dem Server gehostet 
werden.

In anderen Mitgliedstaaten haben sich Verwaltungsverfahren und freiwillige Maßnahmen 
entwickelt. Italien und Griechenland haben ein administratives Sperrsystem eingeführt. In 
Portugal ermöglicht eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Beteiligten und unter 
Einbeziehung der Verwaltung eine Echtzeit-Sperrung des Streams. In Dänemark zielt ein im 
Mai 2020 überarbeiteter Verhaltenskodex für den Umgang mit Entscheidungen über die 
Sperrung des Zugangs zu Diensten, die Rechte des geistigen Eigentums verletzen, der 
zwischen dem Verband der Telekommunikationsindustrie und der Dänischen Allianz für 
Rechte vereinbart wurde, auf eine vereinfachte Umsetzung der Sperrentscheidung ab.

In den Leitlinien der Kommission zur Durchsetzungsrichtlinie13 wird die Zulässigkeit von 

10 Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b 
11 Richtlinie (EU) 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.
12 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur 

Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft.

13 Mitteilung der Kommission vom 29. November 2017 an das Europäische Parlament, den Rat und den 
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Anordnungen anerkannt, die speziell darauf abzielen, eine Umgehung durch gespiegelte 
Websites zu verhindern, die dynamischen (Sperr-)Anordnungen. Eine Reihe dynamischer 
Anordnungen wurde bereits in mehreren Mitgliedstaaten erlassen, wenn auch mit 
unterschiedlichem Umfang und Ziel. Die Möglichkeit, in allen Mitgliedstaaten auf solche 
Verfügungen und Anordnungen zurückzugreifen, sollte verstärkt und harmonisiert werden.

Die Festlegung von Maßnahmen, mit denen ein unverzügliches Handeln und die sofortige 
Entfernung von Inhalten sichergestellt werden soll, muss mit angemessenen 
Schutzmaßnahmen einhergehen, zu denen auch Transparenzanforderungen gehören.

Fazit

Die Piraterie von Inhalten von live übertragenen Sportveranstaltungen ist ein echtes Problem 
mit erheblichen Folgen, das auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren dürfte und 
bekämpft werden sollte. Der gegenwärtige Rechtsrahmen ermöglicht es nicht in 
ausreichendem Maße, die Ausstrahlung von live übertragenen Sportveranstaltungen wirksam 
zu schützen. Die Lösung liegt jedoch nicht in der Schaffung eines neuen Rechts für die 
Organisatoren von Sportveranstaltungen, sondern in der Verbesserung der wirksamen und 
vollständigen Durchsetzung der bestehenden Rechte.

Folglich sollte das Parlament die Kommission auffordern, die bestehenden Rechtsvorschriften 
zu klären und anzupassen, um eine sofortige Durchsetzung von Rechten für live übertragene 
Sportveranstaltungen zu ermöglichen, einschließlich der Möglichkeit, Verfügungen zu 
erlassen, in denen die Echtzeit-Sperrung des Zugangs zu nicht genehmigten Online-
Liveübertragungen von Sportinhalten oder deren Entfernung angeordnet wird. Zudem wird 
vorgeschlagen, Maßnahmen zu fördern, mit denen die Ausarbeitung freiwilliger 
Vereinbarungen zwischen den Beteiligten und der Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Behörden unterstützt wird.

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel „Leitfaden zu bestimmten Aspekten der 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums“ (COM(2017)0708).
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR KULTUR UND BILDUNG

für den Rechtsausschuss

 mit Empfehlungen an die Kommission zu den Herausforderungen für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen im digitalen Umfeld
(2020/2073(INL))

Verfasser der Stellungnahme (*): Tomasz Frankowski

(Initiative gemäß Artikel 47 der Geschäftsordnung)
(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Rechtsausschuss,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass Sport in hohem Maße zu sozialer Inklusion, zur allgemeinen 
und beruflichen Bildung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zu 
Beschäftigungsfähigkeit und zur öffentlichen Gesundheit in der Union beiträgt1;

2. weist darauf hin, dass die Union gemäß Artikel 165 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zur Förderung der europäischen Dimension des 
Sports beiträgt und dabei dessen besondere Merkmale und seinen Beitrag zur 
Verwirklichung der übergeordneten Ziele der Union, wie etwa Umweltschutz, 
Digitalisierung und Inklusion, berücksichtigt, und dass sie bestrebt sein sollte, die 
europäische Dimension des Sports im digitalen Umfeld weiterzuentwickeln und zu 
erhalten;

3. weist ferner darauf hin, dass Sport Werte wie gegenseitige Achtung und Verständnis 
füreinander, Solidarität, Gleichheit, Inklusion, Vielfalt, Fairness, Zusammenarbeit und 
bürgerschaftliches Engagement fördert und lehrt sowie gleichzeitig in erheblichem 
Maße zu grundlegenden Werten in den Bereichen Bildung und Kultur beiträgt und als 
kulturelle und soziale Notwendigkeit betrachtet werden kann; betont, dass diese Werte 
von den Organisatoren von Sportveranstaltungen, den Rundfunkanstalten, den Online-
Mittlern, den nationalen Behörden und anderen Interessenträgern des Sportsektors 

1 Mitteilung der Kommission vom 18.1.2011 zur Entwicklung der europäischen Dimension des Sports 
(COM(2011)0012),
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. Februar 2012 zu der europäischen Dimension des Sports 
(ABl. C 239E vom 20.8.2013, S. 46),
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. Februar 2017 zu dem Gesamtkonzept für die Sportpolitik: 
verantwortungsvolle Verwaltung, Zugänglichkeit und Integrität (ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 2).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=DE
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+PDF+V0//DE
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_DE.pdf
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gefördert werden müssen; weist darauf hin, dass die Sportpolitik der Union die Ziele 
und Zielvorgaben sowohl des Profi- als auch des Amateursports unterstützen muss und 
dazu beitragen kann, transnationale Herausforderungen zu bewältigen;

4. betont, dass Sport keine Grenzen kennt und Menschen mit unterschiedlichem 
sozioökonomischem Hintergrund zusammenführt sowie als Vektor für Integration 
dient; fordert die Interessenträger des Sports, Gemeinden und die Sportgemeinschaft 
zur Zusammenarbeit auf, um einen nachhaltigeren und inklusiveren Sportsektor zu 
schaffen, indem die Teilnahme an Sportveranstaltungen für alle Teile der 
Öffentlichkeit, insbesondere Menschen mit geringeren Chancen, und unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Behinderung oder ethnischen Herkunft erleichtert wird; weist 
darauf hin, wie wichtig gleiche Chancen für Frauen im Hinblick auf die Beteiligung 
und Mitwirkung bei der Beschlussfassung sind;

5. betont, dass die Fankultur ein unverzichtbarer Teil des Sporterlebnisses ist und nicht 
nur ein Hintergrund für die Vermarktung eines Produkts;

6. erkennt an, dass sportbezogene Branchen 2,12 % des BIP der Union und 2,72 % der 
Beschäftigung in der Union ausmachen; erkennt an, das andere sportbezogene 
Branchen ebenfalls zum BIP der Union beitragen2; betont, dass der Breitensport die 
Grundlage für die professionelle Ebene ist, da die kleinen Sportvereine das Rückgrat 
des europäischen Breitensports bilden und einen wesentlichen Beitrag zur 
Entwicklung junger Sportler leisten und die Arbeit dort zumeist ehrenamtlich erfolgt; 
weist darauf hin, dass 35 Millionen Amateure zur Entwicklung des Breitensports und 
der Verbreitung der Werte des Sports beitragen; hebt die wichtige territoriale Wirkung 
von Sportveranstaltungen hervor, und zwar sowohl in Bezug auf die Beteiligung als 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht, da sie die Wirtschaft in den Gebieten, in denen sie 
stattfinden, ankurbeln, indem sie viele Touristen anziehen und durch die Beteiligung 
von Sponsoren und Unternehmen, die in den betreffenden Gebieten investieren, eine 
Hebelwirkung entfalten;

7. vertritt die Ansicht, dass die Übertragungsrechte für Live-Sportveranstaltungen, 
gefolgt von Sponsoring, Werbung und Merchandising, die wesentliche 
Einnahmequelle für den Sport in der Union bilden und dass solche Veranstaltungen 
eine wichtige inhaltliche Quelle für Unternehmen im Medienbereich wie 
Rundfunkveranstalter und Akteure im Bereich OTT-Inhalte darstellen; betont, dass 
eine stärkere finanzielle Solidarität im Ökosystem Sport erforderlich ist, und stellt fest, 
dass ein Teil solcher Einnahmen in die Entwicklung des Breitensports fließen sollte, 
da die Umverteilung an den Breitensport in zahlreichen europäischen Ländern 
unmittelbar von den Einnahmen aus Sportübertragungsrechten abhängt; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine solche Umverteilung zu fördern, um die 
Nachhaltigkeit der Finanzierung im digitalen Umfeld sicherzustellen und somit die 
bestehende Finanzierung von Sportaktivitäten bei gleichzeitiger Wahrung der 
Eigenständigkeit des Sports zu garantieren;

8. ist der Ansicht, dass der digitale Wandel die Kommerzialisierung des Sports 
beschleunigt, aber auch viele neue Chancen für Sportlerinnen und Sportler, 
Sportveranstalter und den Sportsektor insgesamt, einschließlich des paralympischen 

2 Studie der Europäischen Kommission über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Sports im Rahmen von Sport-
Satellitenkonten, 2018.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
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Sports, birgt; betont, dass dazu die Verbesserung des Sporterlebnisses für die 
Verbraucher, die Erhöhung der möglichen Publicity und die Erweiterung des 
Publikums und dessen Verbundenheit mit dem Sport gehören; fordert die 
Interessenträger der Sportbranche, Rundfunkveranstalter, Online-Vermittler sowie 
nationale, regionale und lokale Behörden auf, die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch über bewährte Verfahren fortzusetzen, um die 
Herausforderungen, darunter die Online-Piraterie von Sportübertragungen, zu 
bewältigen und die Chancen zu nutzen, die das digitale Umfeld bietet, insbesondere 
für Sportarten, die traditionell nicht übertragen werden und deren Sichtbarkeit so 
erhöht wird;

9. stellt fest, dass die größte Herausforderung, mit der die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen im digitalen Umfeld konfrontiert sind, die Online-Piraterie von 
Liveübertragungen der von ihnen ausgerichteten Veranstaltungen ist;

10. weist darauf hin, dass illegales Streaming über ein komplexes, verdecktes, 
multinationales Netzwerk erfolgt, das sich von Tag zu Tag ausweitet; stellt fest, dass 
allein im Januar 2019 362,7 Millionen Besuche auf Websites zu verzeichnen waren, 
mit denen Piraterie im Sportsektor betrieben wird; verweist auf Statistiken, aus denen 
hervorgeht, dass Sportfans sowohl auf legalem als auch auf illegalem Wege auf 
Sportinhalte zugreifen3; betont, dass neben umfassenderen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Piraterie ein stärker nuancierter und zielgerichteter Ansatz 
erforderlich ist, um der Nachfrage der Verbraucher mit unterschiedlichen 
Abonnement- und Zahlungsmodellen zu begegnen; weist darauf hin, dass der Zugriff 
auf nicht lizenzierte Streaming-Inhalte die Endnutzer möglicherweise anderen Formen 
der Schädigung aussetzt, darunter Identitätsdiebstahl und andere Online-Übergriffe; 
begrüßt das Memorandum of Understanding (MoU) der Kommission über Online-
Werbung und Rechte des geistigen Eigentums, eine freiwillige Vereinbarung, mit der 
die Werbeeinnahmen auf Websites und mobilen Anwendungen, die Urheberrechte 
verletzen oder gefälschte Waren verbreiten, minimiert werden sollen;

11. weist darauf hin, dass die starke Zunahme unerlaubter Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen sowohl dem Profisport als auch dem Breitensport schadet und 
die Organisation und den Fortbestand von Sportveranstaltungen sowie die 
Finanzstabilität der gesamten Sportbranche gefährdet;

12. stellt fest, dass die Organisatoren von Sportveranstaltungen erhebliche finanzielle, 
technische und personelle Mittel investieren, um Online-Piraterie zu bekämpfen und 
mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten, und in hohem Maße von der umfangreichen 
digitalen Infrastruktur für Ticketing-Systeme, E-Commerce-Lösungen, Daten und 
statistische Analysen abhängig sind; betont, dass Verstöße gegen Medienrechte im 
Sport auf lange Sicht dessen Finanzierung gefährden;

13. betont, dass der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums ein Grundrecht ist, das in 
der Charta der Grundrechte verankert ist; hebt hervor, dass die wirksame 
Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums bei Sportübertragungen für die 
nachhaltige Finanzierung des Sports auf allen Ebenen und für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen von wesentlicher Bedeutung ist; weist darauf hin, 

3 Synamedia-Bericht, „Charting Global Sports Piracy: Understanding sports fans and what drives their 
behaviours“, 2020.
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dass Maßnahmen zum Schutz der Übertragungsrechte vor illegaler Nutzung und 
Piraterie die Pressefreiheit, die Fähigkeit der Nachrichtenmedien, die Bürger zu 
informieren oder auf Informationen zuzugreifen, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und den Schutz der Privatsphäre der Verbraucher im Internet nicht 
beeinträchtigen dürfen;

14. hebt hervor, dass COVID-19 verheerende Auswirkungen auf den gesamten Bereich 
des Sports und damit verbundene Branchen hatte; unterstreicht insbesondere die 
Schwierigkeiten, mit denen der Breitensport und kleine Vereine bei der Bewältigung 
der aktuellen Pandemie konfrontiert sind, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
diesbezüglichen Tätigkeiten mit sämtlichen einschlägigen Finanzmitteln und 
Initiativen auf Ebene der EU und auf nationaler Ebene aktiv zu unterstützen; betont, 
dass im gegenwärtigen Kontext neue Wege im Hinblick auf die Organisation von 
Sportveranstaltungen sowie von Sportunterricht und sportlichen Aktivitäten ins Auge 
gefasst werden sollten, indem die verfügbaren digitalen Technologien genutzt werden;

15. betont, dass ein allgemeines öffentliches Interesse an großen Sportveranstaltungen wie 
der Fußballweltmeisterschaft oder den Olympischen Spielen besteht und dass der 
Zugang zu Echtzeitinformationen über diese Ereignisse für alle Bürger sichergestellt 
werden muss; weist darauf hin, dass in diesem Zusammenhang auch der Zugang von 
Radiojournalisten und Nachrichtenreportern zu Sportveranstaltungen eine wichtige 
Rolle spielt, da die Verbraucher durch Berichte über nationale und internationale 
Wettbewerbe informiert werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, die frei zugängliche 
Übertragung großer Sportveranstaltungen als eine Form der Populärkultur zu fördern, 
die eine wichtige Rolle im Leben der Bürger spielt;

16. betont, dass die Online-Piraterie von Liveübertragungen von Sportveranstaltungen 
unabhängig davon stattfindet, ob die Sportveranstaltung im frei empfangbaren 
Fernsehen oder über Abonnementdienste verfügbar ist;

17. hebt hervor, dass legale Angebote an Sportinhalten in der Union besser gefördert 
werden sollten, und fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Suche legaler Angebote an Sportinhalten erleichtern; fordert die Kommission auf, die 
Liste solcher Angebote auf Agorateka.eu regelmäßig zu aktualisieren und dafür zu 
sorgen, dass die Plattform weiter ausgebaut wird; betont, dass die Verantwortung für 
illegale Online-Aktivitäten bei Streaming-Anbietern und Plattformen liegt, nicht bei 
den Verbrauchern, die oft unbeabsichtigt auf illegale Online-Inhalte stoßen und über 
die verfügbaren rechtlichen Möglichkeiten genauer informiert werden sollten;

18. verweist auf die Erklärung der Kommission, die der im März 2019 angenommenen 
Entschließung des Europäischen Parlaments zum Urheberrecht im Binnenmarkt als 
Anhang beigefügt ist und in der es heißt, dass „[…] die Kommission die 
Herausforderungen prüfen [wird], vor denen Sportveranstalter im digitalen Umfeld 
und insbesondere im Zusammenhang mit illegalen Online-Übertragungen von 
Sportsendungen stehen“4;

19. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen Legislativvorschlag vorzulegen, um 
dem Problem der Online-Piraterie von Sportübertragungen zu begegnen, da es keinen 

4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_DE.pdf (noch nicht im ABl. veröffentlicht).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_DE.pdf
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einheitlichen Rechtsrahmen in den Mitgliedstaaten gibt; betont, dass jeder 
Legislativvorschlag von einer Folgenabschätzung begleitet werden sollte; betont, dass 
eine unionsweite Regelung erforderlich ist, um eine umfassende Antwort auf illegale 
Übertragungen von Sportveranstaltungen zu geben, indem die Verantwortung der 
Plattformen, die solche illegalen Übertragungen hosten, festgelegt wird, was auch die 
Aufnahme der einschlägigen Bestimmungen in das Gesetz über digitale Dienste 
beinhalten sollte;

20. hebt hervor, dass die Verbreitung von Sportinhalten in der Regel exklusiv erfolgt und 
entsprechende Inhalte sehr häufig mit einem digitalen Wasserzeichen und/oder 
Fingerabdruck versehen sind, was bedeutet, dass kein Zweifel daran besteht, wer das 
Recht auf die Übertragung dieser Sportinhalte im Internet hat, und dass die 
Mitteilungen, die die Organisatoren von Sportveranstaltungen im Hinblick auf 
illegales Streaming und illegale Videos an Vermittler senden, fast nie angefochten 
werden;

21. betont, dass Vermittler wirksame Verpflichtungen nach dem Grundsatz „Ich kenne 
meinen Geschäftskunden“ („Know Your Business Customer“) einführen sollten, um 
zu verhindern, dass ihre Dienste missbraucht werden, um die illegale Übertragung von 
Sportveranstaltungen zu erleichtern; fordert die Kommission zu diesem Zweck auf, 
solche Verpflichtungen im Rahmen des bevorstehenden Gesetzes über digitale Dienste 
vorzuschlagen;

22. fordert, dass die Entfernung illegaler Liveübertragungen von Sportinhalten durch 
Online-Vermittler unverzüglich oder so schnell wie möglich, d. h. binnen 15–
30 Minuten, nach Eingang der Meldung durch die Rechteinhaber erfolgt, um wirksam 
zu sein; fordert einen soliden und wirksamen Melde- und Abhilfemechanismus und 
die Beachtung der Tatsache, dass keine allgemeine Überwachungspflicht besteht; 
fordert die Video-Streaming-Dienste im Internet auf, zusätzliche freiwillige 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu rechtsverletzenden Liveübertragungen 
von Sportinhalten zu entfernen oder zu sperren; ist der Auffassung, dass 
Kennzeichnungs- und Meldesysteme sowie Beschwerde- und Abhilfemechanismen 
eingesetzt werden sollten, um Missbrauch und unlauteren Wettbewerb zu verhindern; 

23. besteht darauf, dass Anbieter von Streaming-Servern und Streaming-Plattformen 
spezifische Instrumente oder Maßnahmen zur Entfernung einführen sollten, um 
illegale Liveübertragungen von Sportinhalten, die über ihre Dienste verfügbar sind, zu 
entfernen oder den Zugriff darauf zu sperren;

24. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten und die Interessenträger bei den Verbrauchern 
weiterhin für eine verantwortungsvolle Online-Nutzung von Sportinhalten werben 
sollten, wobei die Integrität des Binnenmarkts und das Wettbewerbsrecht zu achten 
sind; weist darauf hin, dass die Ligen, die Vereine und der Bildungssektor im Rahmen 
der Maßnahmen in Sensibilisierungskampagnen über die Auswirkungen der Piraterie 
auf den Sportsektor einbezogen werden sollten.
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